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Teilaufhebungssatzung
1. Vorhabenbezogene Anderung desiebauungsplanes Nr. a e ,östlich der

xerbststraße/ Nördlich Heuwef der Stadt Heilsbronn

Bekanntmachung des satzungsbeschlusses und lnkrafüreten gem' § 10 Abs' 3

Baugesetzbuch (eauCe)

Der Stadtrat der Stadt Heilsbronn hat in seiner Sitzung am 09.10.2024 die Teitaufhebung der

,oit .-U"nU"ro'"n.n t. Anderung des Bebauungsplanes Nt: BB . "Östtich der

Herbststra ße/ ilö rd tich Heuweg,'ats Satzung beschlossen. Dieser Beschtuss wird hiermit gem.

S-rO ÄOr. 3 BauGB ortsübtilh bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der

Bebauungsplan in Kraft.

Der Bebauungsptan betrifft die Grundstücke mit den FtNrn. 27215 und 2721118 d$ Gemarkung

i"itiur".n. üid r-.s. und der geptante räumliche Geltungsbereich sind in nachfolgender

Lage p ta nskizze geken nzeich net:
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ledermann kann den Bebauungsptan mit der Begründung in den Räumen des Rathauses der
'siiJt H"ifrn.nn, Sachgeblet p[anen und Bauen, Zi.Nr. E.0.12, Kam mereckerp latz 1, 91560

i"iLOronn, wähänd där attgemeinen Dienststunden einsehen' Über den lnhalt wird auf

v"riing.n Äuskunft gegeben.-Von der zusam menfassenden Erktärung wird gem. § 12 Abs' 6

Satz 3 i.V.m. § 13 Abs.3 BauGB abgesehen.

Auf die voraussetzungen für die Gettendmachung der verletzung von Verfahrens- und

Fo rmvorsc h riften und von Mängetn der Abwägung iowie die Rechtsfotgen des § 215 Abs' 1

BauGB wird hingewiesen.

U n beachttich werden dem nach

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachttiche Vertetzung der dort

bezeich neten Verfahrens- und Formvorsc h riften,
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2. eine unter Berücksichtigu ng des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Vertetzung der

Vorschriften über das veiträitnis des Bebauungsplans und des Ftächennutzungsptans

und
3. nach § 214 Abs.3 satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägu ngsvo rgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsp[ans schrifttich

g"!.nUU.r der Stadt Heitsbronn gettend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die

ü"it.t rng oder den Manget belründen sot[,. ist. darzulegen. Außerdem.wird auf die

Vorschriftän des § 44 Abs.-3 Satz 1 und 2 sowie des Abs' 4 BauGB hingewiesen' Danach

.itOrit'.n Entschäd igu ngsa nsp rüche für nach den §§ 39 bis 42 BaUGB eingetretene

V"iräg"ntn..t teile, 
'werin 

nicht innerhatb von drei Jahren nach Ablauf des Katenderjahres,

in Jem"aie Verm öge nsnachteile eingetreten sind, die Fättigkeit des Anspruches herbeigeführt

wird.

Die in den unterlagen ,zur Teitaufhebung der vorh aben bezogenen Anderung des

Bebauungsplanes Nr. ä I ,,östtich der Herbststraße/ Nö rd tich Heuweg" benannten Gesetze,

N;;;;; [;:b. otN-rrrormen) und technischen Baubestimmungen können zusammen..mit den

unterlagen des Bebauungsptans in den Räumen des Rathauses der stadt Heitsbronn,

sacheeb'iet Ptanen und Bauen, zi.Nr. E.0.12, Kam mereckerp latz 1, 91560 Heilsbronn, während

J", 
"ig.r.ln.n 

öffnungszeiten eingesehen werden und bei Bedarf ertäutert werden.

Der in Kraft getretene Bebauungsptan mit der Begründung wird nach § 10a Abs' 2 BaUGB

ergänzend alf del. Homepage-d'er Stadt _Heitsbronn unter www.heilsbronn.de (Rubrik

st;dt/ stadtentwicktu ng/ Ba u teitptan u ngen) eingestetlt.


